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Kontoeröffnungsantrag für Geldanlagen  
 

Kontoinhaber  Herr  Frau 
 

____________________________________________________________ 
Vorname / Name 
 

____________________________________________________________ 
Straße / Hausnummer 
 

____________________________________________________________ 
PLZ / Ort 
 

____________________________________________________________ 
Telefon privat  Telefon mobil 
 

____________________________________________________________ 
E-Mail-Adresse 

  

Kennwort Telefonbanking (5-stellig) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Bitte angeben, falls noch nicht vorhanden. Dient zur Sicherheit bei 
telefonischen Kontoanfragen und Auftragserteilungen. Siehe Bedingungen 
für die Teilnahme am Telefonbanking. 

Kunden-Nr., 
wenn BKM-Kunde 

        

  
Geburtsdatum/Geburtsort _________________________________________ 

 
Familienstand _________________________________________ 

 
Staatsangehörigkeit _________________________________________ 

 
Beruf _________________________________________ 

 

 

 

 

Kontoeröffnung für (bitte ankreuzen) 

 

 maxFestgeld 
Anlagebetrag 
(ab 2.500 EUR) ___________________ EUR 

 
 

Zinssatz p.a. fest _________ % 
Vertragslaufzeit 
in Monaten 

3 Vertragslaufzeit 
in Jahren 

1 2 3 4 

6 5 6 8 10 
 

 

 maxTagesgeld 
 
Zinssatz p.a. variabel __________ % 

 
Nach Eingang des Antrages erhalten 
Sie die Kontoeröffnungsbestätigung. 

Einzugsermächtigung: 
mtl. Sparbeitrag per 
Abruf vom Referenzkonto ________________ EUR ab: ________________ 

 

 

 maxSparbrief 
Anlagebetrag 
(ab 2.500 EUR) ___________________ EUR 

 
 

Zinssatz p.a. fest _________ % 
Vertragslaufzeit 
in Jahren 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 
 

 

 maxPluszins 
Anlagebetrag 
(ab 5.000 EUR) ___________________ EUR 

Staffel- 
Zinssatz 
p.a. fest 

1. Jahr 
 
_______ % 

2. Jahr 
 
_______ % 

3. Jahr 
 
_______ % 

4. Jahr 
 
_______ % 

5. Jahr 
 
_______ % 

6. Jahr 
 
_______ % 

 

 

 maxAuszahlplan 
Anlagebetrag 
(ab 25.000 EUR) ___________________ EUR 

 
Zinssatz p.a. fest _________ % 

Zinsfestschreibung 
in Jahren 

5 10 15 20 25 30 

 Ich wünsche den Einbezug der aktuellen Steuersätze     Ich wünsche keinen Einbezug der aktuellen Steuersätze 
(Abgeltungssteuer und Solidaritätszuschlag) in die Berechnung des monatlichen Auszahlungsbetrages. 

 
monatlicher Auszahlungsbetrag 

 
_________________ EUR 

 

  Ja, ich überweise den Anlagebetrag umgehend auf das Konto 55020100 der BKM bei der Deutschen Bundesbank Filiale Mainz - BLZ 550 000 00. 
 Bitte im Verwendungszweck den Produktnamen angeben (z.B. maxSparbrief). Danach erhalten Sie eine Anlagebestätigung per Post. 
 

Bankverbindung - Referenzkonto (bitte unbedingt ausfüllen - wichtig für alle Auszahlungen sowie bei Einzugsermächtigung) 

 

__________________________________________________________________ 
Kontoinhaber 

 

__________________________________________________________________ 
Bankleitzahl 

 

__________________________________________________________________ 
Bankname 

 

__________________________________________________________________ 
Konto-Nr. 

 

Begünstigungserklärung für den Todesfall (nicht bei minderjährigen Kontoinhabern) nach den Bedingungen auf Seite 2 
 Ich/Wir begünstige/n:  Wir begünstigen uns gegenseitig (nur bei 2 Kontoinhabern möglich) 

 

__________________________________________________________________ 
Vorname, Name 

 

__________________________________________________________________ 
Geburtsdatum 

 

__________________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer 

 

__________________________________________________________________ 
PLZ, Wohnort 

 

  Ja, ich bin damit einverstanden, von der BKM zu ihren Produkten Informationen und Angebote per E-Mail, SMS oder Telefon zu 
erhalten. Dieses Einverständnis kann ich jederzeit ohne Einfluss auf die bei der BKM bestehenden Verträge widerrufen. 

 

Geldwäschegesetz - Ich handle auf eigene Rechnung. 
 

Die auf Seite 2 abgedruckten Erklärungen und Hinweise sowie die Widerrufsbelehrung habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie an. 

 
 
________________________________ 
Datum 

 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
Unterschrift (bei Minderjährigen: gesetzliche Vertreter - Angaben auf Seite 2) 

 

Bausparkasse Mainz AG - Postfach 14 80 - 55004 Mainz 

Telefon: 06131 303-590 - Fax: 06131 303834 - E-Mail: kunden@bkm.de - Internet: www.bkm-geldanlage.de 
Vorstand: Peter Ulrich (Sprecher), Michael Hawighorst - Vorsitzender des Aufsichtsrates: Peter Thomas 

Amtsgericht Mainz HRB 0090 - USt-IdNr.: DE149046465 - Steuer-Nr.: 26/651/0014/1 
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Vor der Kontoeröffnung beachten Sie bitte folgende Informationen 
 

Erklärung zu den Bedingungen für Geldanlagen 
Ich habe die Bedingungen für Geldanlagen bei der Bausparkasse Mainz AG, die auch die jeweiligen Produkt-Sonderbedingungen und Informationen für Fernabsatzverträge sowie die 
Bedingungen für die Teilnahme am Telefonbanking beinhalten, zur Kenntnis genommen und erkenne sie an. Es gelten die jeweils aktuellen Konditionen. Die Bedingungen und die 
Konditionen sind auch im Internet unter www.bkm-geldanlage.de abrufbar und werden auf Wunsch nochmals zugeschickt. Die BKM hält sich ab dem Tag des schriftlichen Angebotes 
eine Woche an die Zinskonditionen gebunden. 
 

Hinweis zum maxAuszahlplan 
Über die Höhe der monatlich gleichbleibenden Auszahlungen informieren Sie gerne unsere Kundenberater unter der Telefonnummer 06131 303-590. Durch einen Steuerabzug bzw. die 
Änderung der Steuergesetzgebung während der Laufzeit kann sich die Dauer der Auszahlungsphase verkürzen. Der festgesetzte monatliche Auszahlungsbetrag bleibt unverändert. Nach 
Eingang des Anlagebetrages erhalten Sie eine Kontoeröffnungsbestätigung mit Angabe des monatlichen Auszahlungsbetrages. Die Überweisungen erfolgen zu Beginn eines jeden Monats 
auf Ihr angegebenes Referenzkonto. 
 

Bedingungen der Begünstigung für den Todesfall 
1. Die Begünstigung wird nur wirksam, wenn die Bausparkasse Mainz AG mit dem Kontoeröffnungsantrag auch den Antrag auf Vereinbarung der Begünstigung annimmt. Nimmt die 

Bausparkasse Mainz AG den Begünstigungsantrag nicht an, teilt Sie dies dem Antragsteller mit. Die Annahme des Begünstigungsantrages wird nicht besonders bestätigt. 
2. Im Falle des Todes des Antragstellers gehen alle mit der auf Seite 1 beantragten Geldanlage verbundenen Rechte, Ansprüche und Pflichten auf den Begünstigten über. Der 

Begünstigte erwirbt die Rechte aus der Geldanlage unmittelbar, so dass sie nicht zum Nachlass des Verstorbenen gehören. Der Begünstigte ist berechtigt, anstelle des 
Verstorbenen als Vertragspartner der Bausparkasse Mainz AG mit allen Rechten und Pflichten einzutreten. 

3. Die Begünstigung ist durch Erklärung gegenüber der Bausparkasse Mainz AG jederzeit widerruflich. Der Widerruf hat ausdrücklich und in schriftlicher Form zu erfolgen. Bei 
gegenseitiger Begünstigung steht das Recht des Widerrufes jedem Vertragsinhaber zu. Die Begünstigung gilt auch als widerrufen, wenn die Bausparkasse Mainz AG vom 
Vertragsinhaber - im Falle einer gegenseitigen Begünstigung von einem Vertragsinhaber - einen neuen Antrag auf Vereinbarung einer Begünstigung für den Todesfall erhält. 

 

Erklärung zum Datenschutz 
Ich willige ein, dass die für die Vertragsabwicklung notwendigen Daten in Dateien gespeichert, verarbeitet und auch für Werbezwecke genutzt werden dürfen. Ich willige ferner ein, dass 
sich die aus meinen Antragsunterlagen und aus der Vertragsdurchführung ergebenden Daten zum Zwecke einer umfassenden Beratung und Betreuung an den jeweiligen 
Außendienstmitarbeiter bzw. Vertriebs-/Kooperationspartner übermittelt und auch dort gespeichert werden können. Diese Erklärung ist freiwillig. Ich kann sie insgesamt oder teilweise 
ohne Einfluss auf den Vertrag jederzeit widerrufen. 
 

Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt 
dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 
EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Bausparkasse Mainz Aktengesellschaft, Kantstr. 1, 55122 
Mainz - Fax: 06131-30 38 34, E-Mail: kunden@bkm.de. 
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. 
Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann 
dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen 
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 
Besondere Hinweise: Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben. 
Ende der Widerrufsbelehrung 

 

Hinweis für Geldanlagen auf den Namen von minderjährigen Kindern: 
Erfolgt die Kontoeröffnung auf den Namen von minderjährigen Kindern, müssen sich die Erziehungsberechtigten nach dem Post-Identverfahren identifizieren. Außerdem wird eine Kopie 
der Geburtsurkunde oder des Kinderausweises benötigt. Hat ein Erziehungsberechtigter das alleinige Sorgerecht, so ist der Sorgerechtsbeschluss beizufügen. 
 

Gesetzlicher Vertreter (nur wenn Kontoinhaber minderjährig ist) 

Anrede  Herr  Frau 
 

___________________________________________________________ 
Vorname / Name 
 

___________________________________________________________ 
Straße / Hausnummer 
 

___________________________________________________________ 
PLZ / Ort 
 

___________________________________________________________ 
Telefon privat  Telefon mobil 
 

___________________________________________________________ 
E-Mail-Adresse 
 

___________________________________________________________ 
Geburtsdatum Familienstand 
 

___________________________________________________________ 
Geburtsort 
 

 Ich bin allein erziehende/r Erziehungsberechtigte/r 

 Anrede  Herr  Frau 
 

___________________________________________________________ 
Vorname / Name 
 

___________________________________________________________ 
Straße / Hausnummer 
 

___________________________________________________________ 
PLZ / Ort 
 

___________________________________________________________ 
Telefon privat  Telefon mobil 
 

___________________________________________________________ 
E-Mail-Adresse 
 

___________________________________________________________ 
Geburtsdatum Familienstand 
 

___________________________________________________________ 
Geburtsort 

 



 

 

 
 
Die Identitätsfeststellung über die Deutsche Post 
 

 

Damit wir für Sie ein Geldanlagekonto einrichten können, sind wir gesetzlich verpflichtet die Identität 
jedes Kontoinhabers durch Überprüfung der Personalien festzustellen. Diese Legitimationsprüfung 
können Sie kostenlos beim Postamt Ihrer Wahl vornehmen lassen. 
 
Und so einfach geht es: 
 

1. Bitte füllen Sie den beigefügten Antrag und ggf. 
Freistellungsauftrag aus. Anschließend stecken Sie 
die unterzeichneten Unterlagen in einen 
Briefumschlag (bitte noch nicht verschließen). 
Schneiden Sie den PostIdent-Coupons auf der 
beiliegenden Seite aus.  

 
2. Gehen Sie nun bitte mit den Antragsunterlagen, 

dem PostIdent-Coupon sowie Ihrem gültigen 
Personalausweis oder Reisepass zum nächsten 
Postamt. Legen Sie den PostIdent-Coupon bitte 
dem Postmitarbeiter vor. Dieser trägt die Daten in 
ein Legitimationsformular ein, das Sie in seiner 
Gegenwart unterzeichnen.  

 
3. Anschließend steckt der Postmitarbeiter das 

Legitimationsformular zu dem Antrag in den 
Briefumschlag und verschließt ihn. Dieser Brief 
schickt er nun an die Bausparkasse Mainz AG, 

Geldanlage, Postfach 14 80, 55004 Mainz. 
Portokosten entstehen Ihnen hierfür keine. 

 

Hinweis zur Geldanlage auf den Namen von minderjährigen Kindern 
ACHTUNG: Wird die Geldanlage auf den Namen von minderjährigen Kindern abgeschlossen, 
müssen sich die Erziehungsberechtigten nach dem Post-Identverfahren identifizieren. Hat ein 
Erziehungsberechtigter das alleinige Sorgerecht, so ist der Sorgerechtsbeschluss beizufügen. Eine 
Kopie der Geburtsurkunde oder des Kinderausweises des Minderjährigen ist ebenfalls den 
Antragsunterlagen beizufügen. 
 
Ihre Daten werden bei der Deutschen Post AG nur zur Abrechnung mit der Bausparkasse Mainz AG 
gespeichert. Ansonsten werden Ihre Daten ausschließlich von der Bausparkasse Mainz AG mit den 
Antragsunterlagen aufbewahrt. 
 
Vielen Dank für Ihre Bemühung. 
 
 
Ihre 
Bausparkasse Mainz AG 
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FSA 12/10 - J8

An die Bausparkasse Mainz AG, Postfach 1480, 55004 Mainz
Hiermit erteile ich/erteilen wir**) Ihnen den Auftrag, meine/unsere**) bei Ihrem Institut anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug frei-
zustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer zu beantragen und zwar

bis zu einem Betrag von ____________________ EUR (bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstiute).

bis zur Höhe des für mich/uns**) geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt 801 EUR / 1.602 EUR**).

über 0 EUR***) (sofern lediglich eine ehegattenübergreifende Verlustverrechnung beantragt werden soll).

Dieser Auftrag gilt ab dem 01.01._________ bzw. ab Beginn der Geschäftsverbindung

so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns**) erhalten.

bis zum 31.12._________

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) übermittelt. Sie dürfen zur Durchführung eines
Verwaltungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen oder eines Strafverfahrens wegen einer Steuerstraftat oder
eines Bußgeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit verwendet sowie vom BZSt den Sozialleistungsträgern übermittelt wer-
den, soweit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens erforderlich ist (§ 45 d
EStG).
Ich versichere/Wir versichern**), dass mein/unser**) Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute,
Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich/uns**) geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801 EUR/1.602 EUR**) nicht übersteigt. Ich
versichere/Wir versichern**) außerdem, dass ich/wir**) mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren
Kapitalerträge als insgesamt 801 EUR/1.602 EUR**) im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch
nehme(n)**).
Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44a Absatz 2 und 2a, § 45b Absatz 1 und § 45d Absatz 1
EStG erhoben. Die Angabe der steuerlichen Identifikationsnummer ist für die Übermittlung der Freistellungsdaten an das BZSt erforderlich.
Die Rechtsgrundlagen für die Erhebung der Identifikationsnummer ergeben sich aus § 139a Absatz 1 Satz 1 2. Halbsatz AO, § 139b
Absatz 2 AO und § 45d EStG. Die Identifikationsnummer darf nur für Zwecke des Besteuerungsverfahrens verwendet werden.

 Zutreffendes bitte ankreuzen

    *) Angaben zum Ehegatten und dessen Unterschrift sind nur bei einem gemeinsamen Freistellungsauftrag erforderlich.
  **) Nichtzutreffendes bitte streichen
***) Möchten Sie mit diesem Antrag lediglich eine ehegattenübergreifende Verlustverrechnung beantragen, so kreuzen Sie bitte dieses 

Feld an.

Der Höchstbetrag von 1.602 EUR gilt nur bei Ehegatten, die einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilen und bei denen die Vorausset-
zungen einer Zusammenveranlagung i. S. des § 26 Absatz 1 Satz 1 EStG vorliegen. Der gemeinsame Freistellungsauftrag ist z. B. nach
Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern. Erteilen Ehegatten einen gemeinsamen Freistellungsauftrag, führt dies
am Jahresende zu einer Verrechnung der Verluste des einen Ehegatten mit den Gewinnen und Erträgen des anderen Ehegatten. Der Frei-
stellungsauftrag kann nur für sämtliche Depots oder Konten bei einem Kreditinstitut oder einem anderen Auftragnehmer gestellt werden.
Ein Widerruf des Freistellungsauftrags ist nur zum Kalenderjahresende möglich.

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge und Antrag auf 
ehegattenübergreifende Verlustverrechnung
(Gilt nicht für Betriebseinnahmen und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung)

Kunden-Nr.:

            

Name:
(des Gläubigers der Kapitalerträge)

            

Abweichender Geburtsname:
(des Gläubigers der Kapitalerträge)

            

Vorname:
(des Gläubigers der Kapitalerträge)

            

Geburtsdatum:
(des Gläubigers der Kapitalerträge)

            

Identifikationsnummer:
(des Gläubigers)

Gemeinsamer Freistellungsauftrag *)

Name:
(des Ehegatten)

            

Abweichender Geburtsname:
(des Ehegatten)

            

Vorname:
(des Ehegatten)

            

Geburtsdatum:
(des Ehegatten)

            

Identifikationsnummer:
(des Ehegatten)

Straße, Hausnummer:             

Postleitzahl, Ort:             

_________________
(Datum)

_____________________________________
(Unterschrift)

_____________________________________
(ggf. Unterschrift Ehegatte, gesetzliche(r) Vertreter)
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Allgemeine Bedingungen für Geldanlagen
bei der Bausparkasse Mainz AG

1. Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und 
der Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen 
(1) Geltungsbereich 
Die Bedingungen für Geldanlage bei der Bausparkasse Mainz AG gelten für 
die Geschäftsverbindung bei Geldanlage im nicht bausparvertrags-
gebundenen Bereich zwischen dem Kunden und Bausparkasse Mainz AG 
(im Folgenden BKM genannt). 
(2) Änderungen 
Eine Änderung dieser Bedingungen für Geldanlage bei der BKM wird dem 
Kunden schriftlich bekannt gegeben. Sie gilt als genehmigt, wenn der Kunde 
nicht schriftlich Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird ihn die BKM bei der 
Bekanntgabe besonders hinweisen. Der Kunde muss den Widerspruch 
innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Änderungen an die 
BKM absenden. 

2. Kontoinhaber/Verfügungsberechtigung 
Konten werden nur auf eigene Rechnung geführt. (Hinweis: Die BKM eröff-
net grundsätzlich keine Konten für fremde Rechnung.) Bei mehr als 
einem Kontoinhaber können alle Kontoinhaber nur gemeinsam über die 
Geldanlage verfügen. Als Postanschrift gilt die Anschrift des ersten Kontoin-
habers (gemäß Kontoeröffnungsvertrag). Alle Kontomitteilungen werden 
ausschließlich an diese Postanschrift versandt. 
Der Kontoinhaber kann mit der BKM bei Kontoeröffnung ein persönliches 
Kennwort vereinbaren, das sich aus 5 Buchstaben und/oder Ziffern zusam-
mensetzt. In Verbindung mit diesem Kennwort kann der Kontoinhaber einen 
Auszahlungsauftrag auf ein fest vorgegebenes Referenzkonto nicht nur 
schriftlich sondern auch telefonisch erteilen. Bei Gemeinschaftskonten ist 
aus Sicherheitsgründen kein Telefonbanking möglich. Das Referenzkonto 
kann nur durch schriftlichen Auftrag mit Unterschrift aller Kontoinhaber geän-
dert werden. Einzelheiten zum Telefonbanking sind in den Sonderbedingun-
gen auf Seite 4 festgehalten.

3. Kontoführung
Der Kontovertrag umfasst die Kontoführung, Einzahlungen und Überweisun-
gen. Alle Konten für Geldanlagen bei der BKM dienen nicht der Abwicklung 
von Zahlungsverkehrsvorgängen oder der Kreditgewährung. Die BKM wird 
auf ein Geldanlagekonto gezogene Lastschriften nicht einlösen. Die Konten 
können nur auf Guthabenbasis geführt werden. Verfügungen sind nach Maß-
gabe der jeweils geltenden Sonderbedingungen und nur bis zur Höhe des 
vorhandenen Guthabens möglich.

4. Zahlungen an die BKM/Kontoverbindung
Alle Zahlungen sind auf das Konto 550 201 00 bei der Deutschen Bundes-
bank Filiale Mainz  (BLZ 550 000 00) zu leisten. Bareinzahlungen sind nur an 
der Kasse in den Räumen der BKM zulässig. Eine Anlagebestätigung wird 
nach Eingang des Anlagebetrages bei der BKM erteilt.
Prämienbegünstigte vermögenswirksame Leistungen im Sinne des Vermö-
gensbildungsgesetzes können nicht auf Geldanlagekonten eingezahlt wer-
den. Die BKM empfiehlt hierfür die Anlage auf einem BKM-Bausparkonto. 
Die BKM behält sich vor, als vermögenswirksame Leistung gekennzeichnete 
Zahlungseingänge zurückzuweisen oder auf einem für den Kunden beste-
henden Bausparkonto gutzuschreiben.

5. Einzugsaufträge
(1) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung 
Schreibt die BKM den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon vor 
ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlösung. 
Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder erhält die BKM den 
Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die BKM die Vorbehaltsgut-
schrift rückgängig. Dies geschieht unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit 
ein Rechnungsabschluss erteilt wurde. 

6. Bankgeheimnis
Die BKM ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen 
und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt (Bankgeheim-
nis). Informationen über den Kunden darf die BKM nur weitergeben, wenn 
gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde eingewilligt hat 
oder die BKM zur Erteilung einer Bankauskunft befugt ist. 

7. Haftung der BKM; Mitverschulden des Kunden 
(1) Haftungsgrundsätze 
Die BKM haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Verschulden 
ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen 
hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehun-
gen oder sonstige Vereinbarungen etwas Abweichendes regeln, gehen diese 
Regelungen vor. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten (zum Bei-
spiel durch Verletzung der in Nr. 13 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführ-

ten Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang BKM und Kunde den Schaden zu tragen haben. 
(2) Störung des Betriebs 
Die BKM haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs-
und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertretende Vor-
kommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, 
Verfügungen von hoher Hand im In- und Ausland) eintreten. 

8. Abtretungen, Verpfändungen, Aufrechnung, Zurückbehaltung, 
Pfandrecht
Guthaben auf Geldanlagekonten bei der BKM können nicht an Dritte abge-
treten oder verpfändet werden. Der Kunde ist zu einer Aufrechnung nur 
befugt, wenn seine Forderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 
Die Bausparkasse kann fällige Ansprüche gegen den Kunden aus ihrer 
Geschäftsverbindung auch dann gegen dessen Guthaben oder sonstige For-
derungen aufrechnen, wenn diese noch nicht fällig sind. Die Bausparkasse 
kann ihr obliegende Leistungen an den Kunden wegen eigener Ansprüche 
aus ihrer Geschäftsverbindung zurückhalten, auch wenn diese nicht auf 
demselben rechtlichen Verhältnis beruhen. Der Kontoinhaber und die BKM 
sind sich darüber einig, dass der BKM ein Pfandrecht an dem jeweiligen Gut-
haben einschließlich aller Zinsen zusteht. Das Pfandrecht dient der Siche-
rung aller bestehenden, künftigen und bedingten Ansprüche, die der BKM 
aus der Geschäftsbeziehung gegen den Kontoinhaber zustehen.

9. Verfügungsberechtigung im Todesfall
Bei Tod des Kunden kann die BKM zur Klärung der Verfügungsberechtigung 
die Vorlegung eines Erbscheins, eines Testamentsvollstreckerzeugnisses 
und/oder weiterer hierfür notwendiger Unterlagen verlangen; fremdsprachige 
Urkunden sind auf Verlangen der BKM in deutscher Übersetzung vorzule-
gen. Die BKM kann auf die Vorlage eines Erbscheins oder eines Testa-
mentsvollstreckerzeugnisses verzichten, wenn ihr eine Ausfertigung oder 
eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbver-
trag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die BKM darf 
denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, 
als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit befrei-
ender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der BKM bekannt ist, dass 
der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit 
des Testaments) nicht verfügungsberechtigt ist, oder wenn ihr dies infolge 
Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist. 

10. Gerichtsstand
Die BKM kann an ihrem allgemeinen Gerichtsstand klagen, wenn der Kunde 
Vollkaufmann ist oder seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort 
nicht im Geltungsbereich der Zivilprozessordnung hat oder nach Eröffnung 
des Geldanlagekontos seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort 
aus dem Geltungsbereich der Zivilprozessordnung verlegt oder sein Wohn-
sitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist.

11. Rechnungsabschlüsse
(1) Erteilung der Rechnungsabschlüsse 
Die BKM erteilt, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, jeweils zum Ende 
eines Kalenderjahres einen Rechnungsabschluss; dabei werden die in die-
sem Zeitraum entstandenen beiderseitigen Ansprüche (einschließlich der 
Zinsen und Entgelte der BKM) verrechnet.
(2) Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen 
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rech-
nungsabschlusses hat der Kunde spätestens vor Ablauf von zwei Monaten 
nach dessen Zugang schriftlich bei der Revisionsabteilung der BKM zu erhe-
ben. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf 
diese Folge wird die BKM bei Erteilung des Rechnungsabschlusses beson-
ders hinweisen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung 
des Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber beweisen, dass 
sein Konto zu Unrecht belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht 
erteilt wurde. 

12. Storno- und Berichtigungsbuchungen der BKM 
(1) Vor Rechnungsabschluss 
Fehlerhafte Gutschriften (zum Beispiel wegen einer falschen Kontonummer) 
darf die BKM bis zum nächsten Rechnungsabschluss durch eine Bela-
stungsbuchung rückgängig machen, soweit ihr ein Rückzahlungsanspruch 
gegen den Kunden zusteht (Stornobuchung); der Kunde kann in diesem Fall 
gegen die Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in Höhe der Gut-
schrift bereits verfügt hat. 
(2) Nach Rechnungsabschluss 
Stellt die BKM eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungsab-
schluss fest und steht ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zu, 
so wird sie in Höhe ihres Anspruchs sein Konto belasten (Berichtigungs-
buchung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbuchung Einwendun-
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gen, so wird die BKM den Betrag dem Konto wieder gutschreiben und ihren 
Rückzahlungsanspruch gesondert geltend machen. 
(3) Information des Kunden; Zinsberechnung 
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die BKM den Kunden unver-
züglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die BKM hinsichtlich der Zinsbe-
rechnung rückwirkend zu dem Tag vor, an dem die fehlerhafte Buchung 
durchgeführt wurde. 

13. Mitwirkungspflichten des Kunden 
(1) Änderungen von Name, Anschrift oder einer gegenüber der BKM erteilten 
Vertretungsmacht 
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforder-
lich, dass der Kunde der BKM Änderungen seines Namens und seiner 
Anschrift sowie das Erlöschen oder die Änderung einer gegenüber der BKM 
erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht) unverzüglich mit-
teilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht 
in ein öffentliches Register (zum Beispiel in das Handelsregister) eingetra-
gen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen 
wird. 
(2) Klarheit von Aufträgen und Überweisungen 
Aufträge und Überweisungen müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen las-
sen. Nicht eindeutig formulierte Aufträge und Überweisungen können Rück-
fragen zur Folge haben, die zu Verzögerungen führen können. Vor allem hat 
der Kunde bei Aufträgen zur Gutschrift auf einem Konto (zum Beispiel bei 
Lastschrift- und Scheckeinreichungen) und Überweisungen auf die Richtig-
keit und Vollständigkeit des Namens des Zahlungsempfängers, der angege-
benen Kontonummer, der angegebenen Bankleitzahl und der angegebenen 
Währung zu achten. Änderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von 
Aufträgen und Überweisungen müssen als solche gekennzeichnet sein. 
(3) Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung eines Auftrags 
oder einer Überweisung 
Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags oder einer Überweisung 
besondere Eile für nötig, hat er dies der BKM gesondert mitzuteilen. Bei for-
mularmäßig erteilten Aufträgen oder Überweisungen muss dies außerhalb 
des Formulars erfolgen. 
(4) Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der BKM 
Der Kunde hat Kontoauszüge, Abrechnungen, Anzeigen über die Ausfüh-
rung von Aufträgen und Überweisungen sowie Informationen über erwartete 
Zahlungen und Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit 
unverzüglich zu überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu 
erheben. 
(5) Benachrichtigung der BKM bei Ausbleiben von Mitteilungen 
Falls Rechnungsabschlüsse dem Kunden nicht zugehen, muss er die BKM 
unverzüglich benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch 
beim Ausbleiben anderer Mitteilungen, deren Eingang der Kunde erwartet.

14. Zinsen und Gebühren
(1) Zinsen
Die Höhe der Zinsen werden unter www.bkm-geldanlage.de veröffentlicht. 
Der im jeweiligen Antrag für ein Geldanlageprodukt genannte Zinssatz ist für 
den Anleger sowie auch für die BKM für den im Antragsformular von der 
BKM vorgegebenen Zeitraum gültig.

(2) Gebühren
Die Eröffnung eines Geldanlagekontos bei der BKM sowie die Kontoführung 
ist gebührenfrei. Eigene Kosten (z. B. für Ferngespräche, Porti) hat der Kon-
toinhaber selbst zu tragen. Zusätzliche Telekommunikationskosten berech-
net die BKM nicht. Für außerplanmäßige Dienstleistungen berechnet die 
BKM zurzeit folgende Gebühren:

Für sonstige oben nicht ausdrücklich aufgeführte Dienstleistungen, deren 
Entgelt hier nicht geregelt ist, kann die Bausparkasse eine dem Kostenauf-
wand angemessene Gebühr berechnen.

15. Einkünfte 
Einkünfte sind steuerpflichtig. Sofern der Kontoinhaber keinen Freistellungs-
auftrag erteilt hat oder der Freibetrag ausgeschöpft ist, führt die BKM die 
jeweilige Steuer für ihn ab. Bei Fragen hierzu kann sich der Kontoinhaber an 
die für ihn zuständige Steuerbehörde bzw. seinen steuerlichen Berater wen-
den. Dies gilt insbesondere, wenn er im Ausland steuerpflichtig ist. Die Zin-
sen sind für die Jahre zu versteuern, in denen sie gutgeschrieben werden. 
Bei Zinsauszahlungen oder bei Fälligkeit von Sparleistungen verringert sich 
der Auszahlungsbetrag durch die abzuführende Steuer.

16. Kündigungsrechte des Kunden 
(1) Jederzeitiges Kündigungsrecht 
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäfts-
beziehungen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündi-
gungsregelung vereinbart ist, jederzeit ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen. Die Kündigung bedarf der Schriftform.

(2) Kündigung aus wichtigem Grund 
Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende Kündi-
gungsregelung vereinbart, kann eine fristlose Kündigung nur dann aus-
gesprochen werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt, der es dem 
Kunden, auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange der BKM, 
unzumutbar werden lässt, die Geschäftsbeziehung fortzusetzen. 

(3) Gesetzliche Kündigungsrechte 
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

17. Kündigungsrechte der BKM 
(1) Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
Die BKM kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäfts-
beziehungen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende 
Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer ange-
messenen Kündigungsfrist kündigen. Bei der Bemessung der Kündigungs-
frist wird die BKM auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht 
nehmen. 

(2) Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder einzelner 
Geschäftsbeziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der 
der BKM, auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des Kun-
den, deren Fortsetzung unzumutbar werden lässt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist 
die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten 
angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig, es sei 
denn, dies ist wegen der Besonderheiten des Einzelfalles (§ 323 Absätze 2 
und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches) entbehrlich.

18. Einlagensicherungsfonds 
Die BKM gehört der gesetzlich vorgeschriebenen Entschädigungseinrichtung 
deutscher Banken GmbH an, durch die Einlagen von Kunden nebst Zinsen 
bis zu einem Gegenwert von 100.000,00 EUR gegen Zahlungsunfähigkeit 
gesichert sind.
Durch ihre Mitgliedschaft im Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. 
hat die BKM die Kapitalanlagen einschließlich Zinsen bis zu einer Höhe von 
insgesamt 250.000,00 EUR je Einleger gesichert.

Es können auch Beträge über 250.000,00 EUR bei der BKM angelegt wer-
den. Hierzu benötigt die BKM eine Erklärung nach § 23a KWG zum Einla-
gensicherungssystem der privaten Bausparkassen.

Der Ausschluss der in § 3 Abs. 2 des Einlagensicherungs- und Anlegerent-
schädigungsgesetzes genannten Anleger (z.B. Kreditinstitute, Versicherun-
gen) gilt auch in diesem Fall. Auf Anfrage erhält der Kunde Informationen 
über die Bedingungen der Sicherung. Soweit der Einlagensicherungsfonds 
oder ein von ihm Beauftragter Zahlungen an einen Kunden leistet, gehen 
dessen Forderungen gegen die Bausparkasse in entsprechender Höhe Zug 
um Zug auf den Einlagensicherungsfonds über. Entsprechendes gilt, wenn 
der Einlagensicherungsfonds die Zahlungen mangels Weisung eines Kun-
den auf ein Konto leistet, das zu seinen Gunsten bei einem anderen Kreditin-
stitut eröffnet wird. Die Bausparkasse ist befugt, dem Einlagensicherungs-
fonds oder einem von ihm Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen

19. Auszahlungsvoraussetzungen
Auszahlungsaufträge können – sofern kein Telefonbanking vereinbart ist – 
nur in schriftlicher Form erteilt und der BKM als Brief zugestellt werden. Zah-
lungsaufträge, die der BKM als Telefax oder per E-Mail zugehen, werden 
aus Sicherheitsgründen nicht angenommen. Bei Gemeinschaftskonten ist 
eine Verfügung nur schriftlich durch alle Kontoinhaber möglich. Die BKM 
stellt für Auszahlungsaufträge auf ihrer Internetseite www.bkm.de Formulare 
bereit, die aufgerufen und ausgedruckt werden können.

Auszahlungen erfolgen ausschließlich auf das im Kontoeröffnungsantrag für 
Geldanlagen genannte Konto (Referenzkonto). Dieses muss bei einem inlän-
dischen Kreditinstitut geführt werden. Eine Änderung des Referenzkontos ist 
vom Kunden schriftlich mitzuteilen. Ist die Auszahlung an einem bestimmten 
Tag fällig und fällt dieser Tag auf einen Sonntag, einen am Leistungsort 
staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt 
an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag (BGB § 193).

Weitere Auszahlungsvoraussetzungen sind in den Sonderbedingungen zu 
jedem Produkt geregelt.

 Nachforschung bei unbekannter Adresse EUR  10,00

 Bearbeitung von Rücklastschriften EUR  10,00

 Zweitschrift eines Kontoauszuges EUR  10,00
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Bedingungen für die Teilnahme am Telefonbanking

1. Teilnahmeberechtigung
Jeder Kunde, der bei der Bausparkasse Mainz AG (im Folgenden BKM 
genannt) ein Konto nach der hier in den „Bedingungen für Geldanla-
gen bei der Bausparkasse Mainz Aktiengesellschaft (BKM)“ 
beschriebenen Art unterhält, kann die damit zusammenhängenden 
Leistungen der BKM zu den nachstehend genannten Bedingungen 
durch Telefonanruf in Anspruch nehmen, wenn er mit der BKM eine ent-
sprechende Vereinbarung getroffen und der BKM das von ihm festge-
legte persönliche Kennwort schriftlich mitgeteilt hat (Telefonbanking). 
Bei Gemeinschaftskonten kann aus Sicherheitsgründen kein Tele-
fonbanking vereinbart werden.

2. Referenzkonto
Auszahlungen erfolgen ausschließlich auf das im Kontoeröffnungsan-
trag für Geldanlagen genannte Konto (Referenzkonto). Dieses muss bei 
einem inländischen Kreditinstitut geführt werden. Eine Änderung des 
Referenzkontos ist vom Kunden schriftlich mitzuteilen. 

3. Kennwort
Für ein sicheres Telefonbanking teilt der Kunde bei der Kontoeröffnung 
der BKM ein persönliches Kennwort mit, das sich aus fünf Buchstaben 
und/oder Ziffern zusammensetzen muss. Das persönliche Kennwort hat 
für alle hier beschriebenen Geldanlage-Konten Gültigkeit. Ist dem Kun-
den bekannt, dass ein unberechtigter Dritter Kenntnis von dem persönli-
chen Kennwort hat oder besteht zumindest der Verdacht einer 
derartigen Kenntnis, so ist der Kunde verpflichtet, unverzüglich die BKM 
hierüber zu informieren. Das Kennwort verliert dann seine Gültigkeit; 
der Kunde kann jedoch der BKM ein neues Kennwort schriftlich bekannt 
geben.

4. Legitimation bei Auftragserteilung
Bei jeder Auftragserteilung legitimiert sich der Kunde mit seinem Namen, sei-
ner Kontonummer und seinem persönlichen Kennwort. Bei der Entgegen-
nahme von telefonischen Aufträgen kann sich die BKM im Einzelfall trotz 
ordnungsgemäßer Legitimation durch gezielte Fragen zur Person des Konto-
inhabers (z.B. nach Geburtsdatum, Postleitzahl)  Sicherheit über die Berech-
tigung des Anrufers verschaffen. Sie ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. 
Verfügungen, die Nichtberechtigte aufgrund der Angabe der Kontonummer, 
des Namens und des persönlichen Kennwortes durchführen, hat der Kunde 
gegen sich gelten zu lassen. Die telefonische Auftragserteilung kann nur 
während der bei der BKM üblichen Geschäftszeiten erfolgen. Diese 
Geschäftszeiten werden dem Kunden mit der Bestätigung der Kontoeröff-
nung genannt.

5. Auftragsbearbeitung
Die der BKM erteilten Aufträge werden im Rahmen des banküblichen 
Arbeitsablaufes bearbeitet. Die BKM ist grundsätzlich berechtigt, telefonisch 
erteilte Aufträge am nächstfolgenden Bankarbeitstag auszuführen. Der 
Kunde ist verpflichtet, sich nach Erteilung eines Auftrages über fristgebun-
dene Zahlungen in eigener Verantwortung von der rechtzeitigen Ausführung 
des Auftrags durch die BKM zu vergewissern. Gesonderte Auftragsbestäti-
gungen durch die BKM erfolgen nicht.

6. Haftung
Der Kunde haftet für alle Schäden, die er durch unsachgemäße und 
missbräuchliche Verwendung des von ihm festgelegten und der BKM als ver-
bindlich mitgeteilten Kennwortes bzw. die Nichtbeachtung dieser Bedingun-
gen verschuldet hat oder die daraus entstehen, dass ein unberechtigter 
Dritter durch ihn von dem persönlichen Kennwort Kenntnis erlangt hat. Die 
Haftung des Kunden entfällt für alle Schäden, die entstehen, nachdem der 
Kunde die BKM davon benachrichtigt hat, dass ein Dritter Kenntnis von dem 
persönlichen Kennwort erhalten hat oder ein entsprechender Verdacht 
besteht. Ab diesem Zeitpunkt übernimmt die BKM die durch unsachgemäße 
oder missbräuchliche Verwendung des bisherigen persönlichen Kennworts 
entstehenden Schäden.

Bei Schäden aus Übermittlungsfehlern, Missverständnissen und Irrtümern 
bei der Abwicklung des Telefonbanking haftet die BKM nur für grobe Fahr-
lässigkeit und Vorsatz und nur in dem Maße, wie sie im Verhältnis zu ande-
ren Ursachen an der Entstehung des Schadens mitgewirkt hat. In jedem 
Falle einer Haftung der BKM ist diese auf die für die BKM vorhersehbaren 
typischen Schäden sowie auf den Ersatz des unmittelbaren Schadens unter 
Ausschluss einer Haftung für Folgeschäden, insbesondere entgangenen 
Gewinn, begrenzt.

7. Beendigung
Die Teilnahme am Telefonbanking endet mit der vom Kunden schriftlich 
erklärten Kündigung des Kontovertrages, spätestens nach erfolgter Konto-
auflösung. Sie endet weiterhin bei schriftlichem Widerruf und der ersatzlosen 
Annullierung des persönlichen Kennwortes. Darüber hinaus ist die BKM 
berechtigt, den Kunden von der Teilnahme am Telefonbanking auszuschlie-
ßen, wenn Missbrauchsverdacht besteht.

8. Gebühren
Dem Kunden werden für die Teilnahme am Telefonbanking von der BKM 
keine Gebühren in Rechnung gestellt. Er hat jedoch die ihm entstehenden 
Telefongebühren selbst zu begleichen.

Sonderbedingungen maxFestgeld

1. Allgemeines
Beim Festgeld wird der Anlagebetrag für eine bei Kontoeröffnung auszuwäh-
lende Laufzeit zu einem fest vereinbarten Zinssatz auf einem Festgeldkonto 
angelegt.

2. Anlagebetrag
Der Mindestanlagebetrag beträgt 2.500,00 EUR. Zuzahlungen während der 
Laufzeit sind nicht möglich.

3. Guthabenzins
Der vereinbarte Zinssatz ist für die gesamte Laufzeit fest. Die Verzinsung 
beginnt mit der Volleinzahlung des Anlagebetrages. Bei einem Anlagezeit-
raum von weniger als 2 Jahren werden die Zinsen bei Ablauf ermittelt und 
ausgezahlt. Bei einem Anlagezeitraum ab 2 Jahren werden die Zinsen zum 
31.12. jeden Jahres ermittelt und ausgezahlt. Es wird eine Bescheinigung 
über die vergüteten Zinsen erteilt.

4. Einzahlungen/Auszahlungen
Der Anlagebetrag wird einmalig zu Beginn der Laufzeit eingezahlt. Weitere 
Zuzahlungen sind nicht möglich. Zum Ende der Laufzeit macht die BKM ein 
Angebot zur weiteren Geldanlage. Der Kontoinhaber kann das Angebot 
annehmen oder die Auszahlung des Anlagebetrages beantragen.

5. Kündigung 
Über den angelegten Betrag kann während des Anlagezeitraumes nicht ver-
fügt werden.

Sonderbedingungen maxTagesgeld

1. Allgemeines
Das Tagesgeldkonto dient zur Anlage für täglich verfügbares Geld.

2. Anlagebetrag
Es besteht kein Mindestbetrag.

3. Guthabenzins
Die Zinsen werden jährlich zum 31.12. berechnet und dem Tagesgeldkonto 
gutgeschrieben. Der Zinssatz ist variabel; die BKM ist berechtigt, den Zins-
satz nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) zu ändern. Die jeweils aktuelle 
Guthabenverzinsung wird auf der Internetseite der BKM unter 
www.bkm-geldanlage.de bekannt gegeben. 

4. Einzahlungen/Auszahlungen
Einzahlungen können durch Überweisung, durch einmaligen oder regelmäßi-
gen Lastschrifteinzug und durch Bareinzahlung an der Kasse in den Räumen 
der BKM erfolgen. Das Guthaben auf dem Tagesgeldkonto ist täglich ohne 
Kündigungsfrist fällig. Auszahlungen sind nur bis zur Höhe des vorhandenen 
Guthabens möglich. Wird das Gesamtguthaben ausgezahlt, bleibt das 
Tagesgeldkonto weiterhin bestehen, es sei denn, der Kontoinhaber wünscht 
ausdrücklich eine Kontoauflösung.

5. Kündigung 
Sowohl der Kontoinhaber als auch die BKM können das Tagesgeldkonto – 
das keiner Mindestlaufzeit unterliegt – jederzeit ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen. Die Kündigung ist schriftlich an den jeweils anderen Vertragspart-
ner zu richten. 

Sonderbedingungen maxSparbrief

1. Allgemeines 
Der abgezinste Sparbrief ist eine Geldanlage mit fest vereinbarter Laufzeit 
und fest vereinbartem Zinssatz. Der Kunde erhält eine Anlagebestätigung; 
eine separate Urkunde wird nicht ausgestellt. 

2. Anlagebetrag und Laufzeit
Der Anlagebetrag beträgt mindestens 2.500,00 EUR. Zinsen und Zinseszin-
sen während der Laufzeit werden vom Nennwert zurückgerechnet, so dass 
nur der abgezinste Betrag als Kaufpreis zu zahlen ist. Die Mindestlaufzeit für 
einen Sparbrief beträgt 1 Jahr; es sind nur volle Anlagejahre möglich. Der 
Kunde legt sich bei Kontoeröffnung auf eine Laufzeit fest. Eine Änderung der 
vereinbarten Laufzeit ist nicht möglich. 

Rechtzeitig vor Laufzeitende wird ein Wiederanlageangebot an den Kontoin-
haber versandt. Der Kontoinhaber kann dieses Wiederanlageangebot 
annehmen oder eine Weisung zur Auflösung erteilen. Bis zu einer Verfügung 
durch den Kunden kann die BKM das Guthaben auf ein Verrechnungskonto 
mit variablem Zins übertragen. 

3. Guthabenzins 
Der Sparbrief wird mit dem vereinbarten Zinssatz für die gesamte verein-
barte Laufzeit verzinst. Die Zinsen werden dem Kapital zugerechnet und ver-
zinsen sich mit dem gleichen Zinssatz. Zinsen und Zinseszinsen werden zum 
Ende der Laufzeit dem Sparbriefkonto in einer Summe gutgeschrieben. Des-
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halb wird in Abweichung zu Punkt 11 der Allgemeinen Bedingungen für 
Geldanlagen ein Rechnungsabschluss nur zum Laufzeitende erteilt.

4. Einzahlungen/Auszahlungen
Der Anlagebetrag wird einmalig zu Beginn der Laufzeit eingezahlt. Weitere 
Zuzahlungen sind nicht möglich. Die Auszahlung des Anlagebetrages ein-
schließlich der angesammelten Zinsen und Zinseszinsen erfolgt nach Ablauf 
der vereinbarten Laufzeit. Sofern keine Steuer abgezogen werden muss, 
erfolgt die Auszahlung des Nennwertes. Auszahlungen während der Laufzeit 
sind ausgeschlossen.

5. Kündigung 
Eine Kündigung während der Laufzeit ist ausgeschlossen.

Sonderbedingungen maxPluszins

1. Allgemeines
Beim maxPluszins-Konto handelt es sich um eine Geldanlage mit einer ein-
maligen Einzahlung zu Beginn der Laufzeit und jährlich steigenden Zinsen 
(Zinsstaffel). Die Laufzeit beträgt sechs Jahre.

2. Anlagebetrag
Der Mindestanlagebetrag beträgt 5.000,00 EUR.

3. Guthabenzins
Die Geldanlage wird während der Laufzeit mit einem jährlich steigenden 
Zinssatz verzinst. Diese vereinbarte Zinsstaffel ist für die gesamte Laufzeit 
fest. Die Verzinsung beginnt mit der Volleinzahlung des Anlagebetrages. Die 
Zinsen werden jährlich zum Jahrestag der Geldanlage berechnet und auf 
das vom Kunden angegebene Referenzkonto ausgezahlt. Es wird eine 
Bescheinigung über die vergüteten Zinsen erteilt.

4. Einzahlungen/Auszahlungen
Der Anlagebetrag wird zu Beginn der Laufzeit eingezahlt. Weitere Zuzahlun-
gen oder Teilauszahlungen sind nicht möglich. Zum Ende der Laufzeit macht 
die BKM ein Angebot zur weiteren Geldanlage. Der Kontoinhaber kann das 
Angebot annehmen oder die Auszahlung beantragen.

5. Kündigung 
Der angelegte Betrag kann nach dem ersten Laufzeitjahr jederzeit im Gan-
zen  durch den Kunden gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt drei 
Monate. Die Auszahlung erfolgt frühestens nach Ablauf dieser Frist.

Sonderbedingungen maxAuszahlplan

1. Allgemeines, Laufzeit 
Beim maxAuszahlplan wird der Anlagebetrag für eine bei Kontoeröffnung 
auszuwählende Laufzeit von mindestens fünf Jahren zu einem bei Kontoer-
öffnung fest vereinbarten Zinssatz angelegt. Es sind nur volle Laufzeitjahre 
möglich. Das Kapital nebst Zinsen wird durch gleichbleibende monatliche 
Auszahlungsbeträge, deren Höhe bei Kontoeröffnung festgelegt wird, ver-
zehrt. Die Auszahlung erfolgt zu Beginn jeden Monats auf das Referenz-
konto des Kunden. Durch einen Steuerabzug kann sich die Dauer der 
Auszahlungsphase verkürzen. Die Höhe der bei Kontoeröffnung festgelegten 
monatlichen Auszahlungsbeträge wird hierdurch nicht verändert. Auf 
Wunsch können die zum Zeitpunkt der Kontoeröffnung für Sparzinsen gel-
tenden Steuersätze bei der Ermittlung des monatlichen Auszahlungsbetra-
ges berücksichtigt werden. Eine Änderung der Steuersätze durch den 
Gesetzgeber kann zu einer veränderten Laufzeit führen. Die Höhe der bei 
Kontoeröffnung festgelegten monatlichen Auszahlungsbeträge wird hier-
durch nicht verändert. Änderungen hinsichtlich der vereinbarten Laufzeit sind 
nicht möglich. Über den angelegten Betrag kann während des Anlagezeit-
raumes nicht verfügt werden. Hiervon unberührt bleiben die monatlichen 
Auszahlungsbeträge.

2. Anlagebetrag
Der Mindestanlagebetrag beträgt 25.000,00 EUR. Der Anlagebetrag wird 
einmalig zu Beginn der Laufzeit eingezahlt. Zuzahlungen während der Lauf-
zeit sind nicht möglich.

3. Guthabenzins
Der vereinbarte Zinssatz ist für die gesamte Laufzeit fest. Die Verzinsung 
beginnt mit der Volleinzahlung des Anlagebetrages. Die Zinsen werden zum 
31.12. jeden Jahres gutgeschrieben. Es wird eine Bescheinigung über die 
vergüteten Zinsen erteilt. Die Zinsen sind vorausgerechnet in den monatli-
chen Auszahlungsbeträgen enthalten.

Informationen für Fernabsatzverträge und zu den damit 
verbundenen Dienstleistungen für den Verbraucher

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wenn Sie im Fernabsatz (per 
Internet, Telefon, E-Mail, Telefax oder Briefverkehr) mit uns Verträge 
abschließen, möchten wir Ihnen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 
des § 312 c BGB einige allgemeine Informationen zur Bausparkasse Mainz 
AG (BKM), zur angebotenen Dienstleistung sowie zum Vertragsabschluss im 
Fernabsatz geben. Diese nachstehenden Informationen von A) – C) gelten 

für Sie nicht, wenn Sie das Geldanlageprodukt im Direktvertrieb, also per-
sönlich über einen Mitarbeiter der BKM abschließen.

A) Allgemeine Informationen

1. Name und Anschrift des Unternehmens
Der Vertrag kommt zustande mit der Bausparkasse Mainz 
Aktiengesellschaft (im weiteren Verlauf BKM genannt) mit Sitz in 
55122 Mainz, Kantstraße 1, 

2. Gesetzliche Vertretungsberechtigte des Unternehmens
Die BKM wird vertreten durch den Vorstand Peter Ulrich (Sprecher) 
und Michael Hawighorst.

3. Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens
Die BKM betreibt als Bausparkasse in erster Linie das 
Baufinanzierungsgeschäft. Neben der Vergabe von 
Baufinanzierungskrediten werden Einlagen über Bausparkonten 
und Festgeldkonten angenommen.

4. Eintragung im Handelsregister
Die BKM ist eingetragen beim Amtsgericht Mainz unter der 
HRB Nr. 0090.

5. Umsatzsteueridentifikationsnummer  DE149046465

6. Steuernummer  26/651/0014/1

7. Zuständige Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn (Internet: www.bafin.de)

8. Vertragssprache/Rechtsordnung/Gerichtsstand
Die maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die 
Kommunikation zwischen Kunde und der BKM ist Deutsch. 
Verträge mit der BKM unterliegen deutschem Recht. Es gibt keine 
vertragliche Gerichtsstandsvereinbarung.

9. Außergerichtliche Streitschlichtung
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der BKM besteht die 
Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Bausparkassen 
einzuschalten. Die Beschwerde ist schriftlich an folgende Adresse 
zu richten:
Ombudsmann der privaten Bausparkassen, Postfach 30 30 79, 
10730 Berlin

10. Hinweis zum Bestehen einer Einlagensicherung
Die BKM ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken 
GmbH und dem Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e.V. 
angeschlossen. Dadurch sind neben Bauspareinlagen in voller 
Höhe, andere Einlagen privater Kunden bis zu einem Betrag von 
250.000 EUR abgesichert.

11. Fernkommunikationskosten
Kosten für Telefon, Porto u.ä., die dem Kunden selbst entstehen, 
hat dieser selbst zu tragen. Die BKM stellt die ihr für die 
Kommunikation entstehenden Kosten dem Kunden nicht in 
Rechnung. 

B 1) Informationen zum maxFestgeld und zu den damit 
verbundenen Dienstleistungen

1. Wesentliche Vertragsmerkmale
Bei diesen Produkten wird ein bestimmter Geldbetrag zu einem 
festen Zinssatz mit einer vorab festgelegten Laufzeit angelegt. 
Die Festgeldanlage erfolgt über ein gesondertes Festgeldkonto.

2. Laufzeit
Die Laufzeit beträgt bei Festgeld in der Regel 3 oder 6 Monate 
oder 1 bis 10 volle Jahre.

3. Risiken
Während der Laufzeit ist eine Verfügung über das angelegte 
Geld nicht möglich.

4. Nutzungsbedingungen
Es gelten die „Bedingungen für Geldanlagen bei der BKM“ sowie  
die „Sonderbedingungen maxFestgeld“.

5. Preise
Die Geldanlage über ein Festgeldkonto ist kostenlos.

6. Hinweis auf zu zahlende Steuern oder Kosten
Es fallen keine weiteren Kosten an. Zinsen sind Kapitalerträge 
und damit steuerpflichtig.

7. Leistungsvorbehalt
Voraussetzung für die Anlage von Festgeld ist, dass der 
Anlagebetrag bei der BKM eingeht.

8. Kündigung
Das Festgeld wird zu einem fest vereinbarten Termin fällig. Eine 
vorzeitige Verfügung ist nicht möglich.

9. Gültigkeitsdauer
Sämtliche Bedingungen für diesen Vertrag gelten bis auf 
weiteres.
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B 2) Informationen zum maxTagesgeld und zu den damit 
verbundenen Dienstleistungen

1. Wesentliche Vertragsmerkmale
Bei diesem Produkt wird ein unbestimmter Geldbetrag zu einem 
variablen Zinssatz ohne feste Laufzeit angelegt. Die 
Tagesgeldanlage erfolgt über ein gesondertes Tagesgeldkonto.

2. Laufzeit
Die Geldanlage ist ohne Laufzeit.

3. Risiken
Der Zinssatz ist variabel, daher kann der Zinsertrag bei fallendem 
Zinsniveau sinken. 

4. Nutzungsbedingungen
Es gelten die „Bedingungen für Geldanlagen bei der BKM“ sowie 
die „Sonderbedingungen maxTagesgeld“.

5. Preise
Die Geldanlage über ein Tagesgeldkonto ist kostenlos.

6. Hinweis auf zu zahlende Steuern oder Kosten
Es fallen keine weiteren Kosten an. Zinsen sind Kapitalerträge und 
damit steuerpflichtig.

7. Leistungsvorbehalt
Voraussetzung für die Anlage von Tagesgeld ist, dass der 
Anlagebetrag bei der BKM eingeht.

8. Kündigung
Eine Kündigung ist jederzeit ohne Einhaltung einer Frist möglich.

9. Gültigkeitsdauer
Sämtliche Bedingungen für diesen Vertrag gelten bis auf weiteres.

B 3) Informationen zum maxSparbrief und zu den damit 
verbundenen Dienstleistungen

1. Wesentliche Vertragsmerkmale
Bei diesem Produkt wird ein bestimmter Geldbetrag zu einem 
festen Zinssatz für eine feste Laufzeit angelegt. Die Sparbrief-
anlage erfolgt über ein gesondertes Sparbriefkonto.

2. Laufzeit
Die Laufzeit für einen Sparbrief kann ab 1 Jahr aufwärts in vollen 
Jahren gewählt werden.

3. Risiken
Während der Laufzeit ist eine Verfügung über das angelegte Geld 
nicht möglich.

4. Nutzungsbedingungen
Es gelten die „Bedingungen für Geldanlagen bei der BKM“ sowie 
die „Sonderbedingungen maxSparbrief“.

5. Preise
Die Geldanlage über ein Sparbriefkonto ist kostenlos.

6. Hinweis auf zu zahlende Steuern oder Kosten
Es fallen keine weiteren Kosten an. Zinsen sind Kapitalerträge und 
damit steuerpflichtig.

7. Leistungsvorbehalt
Voraussetzung für die Geldanlage als Sparbrief ist, dass der 
Anlagebetrag bei der BKM eingeht.

8. Kündigung
Der Sparbrief wird zu einem fest vereinbarten Termin fällig. Eine 
vorzeitige Verfügung ist nicht möglich.

9. Gültigkeitsdauer
Sämtliche Bedingungen für diesen Vertrag gelten bis auf weiteres.

B 4) Informationen zu maxPluszins und zu den damit verbundenen 
Dienstleistungen

1. Wesentliche Vertragsmerkmale
Bei diesen Produkten wird ein bestimmter Geldbetrag zu einem 
festen jährlich steigenden Zinssatz (Zinsstaffel) für eine Laufzeit 
von sechs Jahren angelegt. Die Anlage erfolgt über ein 
gesondertes Konto.

2. Laufzeit
Die Laufzeit beträgt sechs volle Jahre.

3. Risiken
Erst nach Ablauf des ersten Laufzeitjahres ist eine Verfügung über 
das angelegte Geld mit dreimonatiger Kündigungsfrist möglich.

4. Nutzungsbedingungen
Es gelten die „Bedingungen für Geldanlagen bei der BKM“ sowie 
die „Sonderbedingungen maxPluszins“.

5. Preise
Die Geldanlage über ein Pluszinskonto ist kostenlos.

6. Hinweis auf zu zahlende Steuern oder Kosten
Es fallen keine weiteren Kosten an. Zinsen sind Kapitalerträge und 
damit steuerpflichtig.

7. Leistungsvorbehalt
Voraussetzung für die Anlage ist, dass der Anlagebetrag bei der 
BKM eingeht.

8. Kündigung
Der angelegte Betrag kann nach dem ersten Laufzeitjahr jederzeit 
im Ganzen gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt drei 
Monate.

9. Gültigkeitsdauer
Sämtliche Bedingungen für diesen Vertrag gelten bis auf weiteres.

B 5) Informationen zu maxAuszahlplan und zu den damit 
verbundenen Dienstleistungen

1. Wesentliche Vertragsmerkmale 
Bei diesen Produkten wird ein bestimmter Geldbetrag zu einem 
festen Zinssatz mit einer vorab festgelegten Laufzeit angelegt. Die 
Anlage erfolgt über ein gesondertes Konto.

2. Laufzeit 
Die Laufzeit beträgt beim Auszahlplan mindestens fünf Jahre.

3. Risiken 
Während der Laufzeit ist eine Verfügung nicht möglich. Das 
Kapital einschließlich Zinsen wird in monatlich gleichbleibenden 
Auszahlungsbeträgen, die bei Vertragsabschluss festgelegt 
werden, auf das Referenzkonto des Kunden ausgezahlt.

4. Nutzungsbedingungen 
Es gelten die "Bedingungen für Geldanlagen bei der BKM" sowie 
die "Sonderbedingungen für den maxAuszahlplan".

5. Preise 
Die Geldanlage über ein Auszahlplankonto ist kostenlos.

6. Hinweis auf zu zahlende Steuern oder Kosten 
Es fallen keine weiteren Kosten an. Zinsen sind Kapitalerträge und 
damit steuerpflichtig.

7. Leistungsvorbehalt 
Voraussetzung für die Anlage ist, dass der Anlagebetrag bei der 
BKM eingeht.

8. Kündigung 
Eine vorzeitige Verfügung ist nicht möglich.

9. Gültigkeitsdauer 
Sämtliche Bedingungen für diesen Vertrag gelten bis auf weiteres.

C) Informationen über die Besonderheiten des 
Fernabsatzgesetzes

1. Information zum Zustandekommen des Vertrages über Geldanla-
gen im Fernabsatz
Der Kunde gibt gegenüber der BKM ein ihn bindendes Angebot 
auf Abschluss des Vertrages für Geldanlage ab, indem er das 
ausgefüllte und unterzeichnete Formular für den Kontoeröffnungs-
antrag an die BKM übermittelt und dieses ihr zugeht. Außerdem 
muss sich der Kunde der BKM gegenüber legitimiert haben. Der 
Geld-anlagevertrag kommt zustande, wenn die BKM das jeweilige 
Produktkonto für den Kunden einrichtet und der Anlagebetrag 
hierauf übertragen wird.

2. Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 
14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, 
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung 
in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor 
Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an: 
Bausparkasse Mainz Aktengesellschaft, Kantstr. 1, 55122 Mainz, 
Fax: 06131 303-834, E-Mail: kunden@bkm.de. 
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die 
beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. 
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie 
uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns 
insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie 
die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis 
zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur 
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer 
Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.
Besondere Hinweise: Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn 
der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt 
haben. Ende der Widerrufsbelehrung
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Bausparkasse Mainz AG 

Postfach 1480 

55004 Mainz 
 

 

 

 

 

Antrag auf Nutzung des Online-Banking bei der Bausparkasse Mainz AG 
 

 

Hiermit beantrage ich die Teilnahme am Online-Banking für meine Kundennummer __________________________________ 

bei der Bausparkasse Mainz AG (BKM). 

 

 Herr   Frau 

  Name, Vorname:       

 

  Straße/Hausnummer:       

 

  PLZ/Wohnort:       

 

  E-Mail:       

 

  Tel.-Nr.:       

 

Nach Freischaltung zum Online-Banking durch die BKM wird mir meine erste Persönliche Identifikationsnummer (PIN) per 

Post übersandt. Eine Liste mit einmal verwendbaren Transaktionsnummern (TAN) erhalte ich mit separater Post. 

 

Mir ist bekannt, dass ich die mir mitgeteilte erste PIN aus Gründen der Sicherheit unmittelbar bei Erstnutzung des Online-

Banking ändern muss. 

 

Die mir mit diesem Antrag übermittelten Bedingungen für die Nutzung des Online-Banking durch natürliche Personen habe 

ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie an. Diese Bedingungen sind zusätzlich in den Geschäftsräumen der BKM und 

im Internet einzusehen oder werden mir auf Wunsch übersandt.  

 

Hinweis nach § 13 Abs. 1 Telemediengesetz 

Alle im Rahmen des Online Banking bei der BKM anfallenden personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der 

Vertragsdurchführung von der BKM verarbeitet und genutzt. 
 

 

  Ja, ich bin damit einverstanden, von der BKM zu ihren Produkten Informationen und Angebote per E-Mail, SMS oder 

Telefon zu erhalten. Dieses Einverständnis kann ich jederzeit ohne Einfluss auf die bei der BKM bestehenden Verträge 

widerrufen. 

 

 

 

 

 
 

   
Ort  Datum  Unterschrift 

 



Bedingungen für die Nutzung des Online-Banking durch 
natürliche Personen (Fassung vom 01.01.2011)

1. Leistungsangebot

(1) Der Kontoinhaber kann Bankgeschäfte mittels Online-Banking in 
dem von der Bausparkasse Mainz AG, nachstehend BKM genannt, 
angebotenen Umfang abwickeln. Zudem kann er Informationen der 
BKM mittels Online-Banking abrufen.

(2) Kontoinhaber und Bevollmächtigte werden im Folgenden 
einheitlich und geschlechtsneutral als „Teilnehmer“ bezeichnet.

(3) Das Online-Banking kann nur von im eigenen Namen handelnden, 
voll geschäftsfähigen natürlichen Personen genutzt werden. Bei 
Gemeinschaftskonten können die Teilnehmer Informationen abrufen, 
jedoch im Rahmen des Online-Banking keine Aufträge erteilen.

(4) Die jeweiligen Produktbedingungen (Bedingungen für Geldanlagen 
nebst Sonderbedingungen, Allgemeine Bedingungen für 
Bausparverträge sowie Allgemeine Darlehensbedingungen) gelten 
jeweils unabhängig von dem Inhalt dieser Bedingungen auch für das 
Online-Banking.

2. Voraussetzungen zur Nutzung des Online-Banking

Der Teilnehmer benötigt für die Abwicklung von Bankgeschäften 
mittels Online-Banking die mit der BKM vereinbarten personalisierten 
Sicherheitsmerkmale und Authentifizierungsinstrumente, um sich 
gegenüber der BKM als berechtigter Teilnehmer auszuweisen (siehe 
Nummer 3) und Aufträge zu autorisieren (siehe Nummer 4).

2.1. Personalisierte Sicherheitsmerkmale

Personalisierte Sicherheitsmerkmale, die auch alphanumerische sein 
können, sind:

— die Persönliche Identifikationsnummer (PIN),

— einmal verwendbare Transaktionsnummern (TAN).

2.2. Authentifizierungsinstrument

Die einmal verwendbaren TAN werden dem Teilnehmer auf einer 
Liste zur Verfügung gestellt.

3. Zugang zum Online-Banking

Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online-Banking, wenn

— dieser seine individuelle Kennung und seine PIN übermittelt hat,

— die Prüfung dieser Daten bei der BKM eine Zugangsberechtigung 
des Teilnehmers ergeben hat und

— keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 8.1 und 9) vorliegt.

Nach Gewährung des Zugangs zum Online-Banking kann der 
Teilnehmer Informationen abrufen oder Aufträge erteilen.

4. Online-Banking Aufträge und Autorisierung

Der Teilnehmer muss Online-Banking-Aufträge (zum Beispiel 
Überweisungen) zu deren Wirksamkeit mit dem vereinbarten 
personalisierten Sicherheitsmerkmal (TAN) autorisieren und der BKM 
mittels Online-Banking übermitteln. Die BKM bestätigt mittels Online-
Banking den Eingang des Auftrags.

5. Bearbeitung von Online-Banking-Aufträgen durch die BKM

(1) Die Bearbeitung der Online-Banking-Aufträge erfolgt an den für 
die Abwicklung der jeweiligen Auftragsart (zum Beispiel 
Überweisung) auf der Online-Banking-Seite der BKM bekannt 
gegebenen Geschäftstagen im Rahmen des ordnungsgemäßen 
Arbeitsablaufes. Geht der Auftrag nach dem auf der Online-Banking-
Seite der BKM angegebenen bestimmten Zeitpunkt (Annahmefrist) 
ein oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen 
Geschäftstag der BKM, so gilt der Auftrag als am darauf folgenden 
Geschäftstag zugegangen. Die Bearbeitung beginnt erst an diesem 
Tag.

(2) Die BKM wird den Auftrag ausführen, wenn folgende 
Ausführungsbedingungen vorliegen:

— Der Teilnehmer hat sich mit seinem personalisierten Sicherheits-
merkmal (z. B. PIN) legitimiert;

— die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart 
liegt vor;

— das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten.

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die BKM 
die Online-Banking-Aufträge aus.

(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht 
vor, wird die BKM den Online-Banking-Auftrag nicht ausführen und 

dem Teilnehmer über die Nichtausführung und soweit möglich über 
deren Gründe und die Möglichkeiten, mit denen die Fehler, die zur 
Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können, eine 
Information zur Verfügung stellen.

6. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers

6.1. Technische Verbindung zum Online-Banking

Der Teilnehmer ist verpflichtet, die technische Verbindung zum 
Online-Banking nur über die von der BKM gesondert mitgeteilten 
Online-Banking-Zugangskanäle (zum Beispiel Internetadresse) 
herzustellen.

6.2. Geheimhaltung der personalisierten Sicherheitsmerkmale und 
sichere Aufbewahrung der Authentifizierungsinstrumente

(1) Der Teilnehmer hat

— seine personalisierten Sicherheitsmerkmale (siehe Nummer 2.1) 
geheim zu halten und nur über die von der BKM gesondert 
mitgeteilten Online-Banking-Zugangskanäle an diese zu 
übermitteln sowie

— sein Authentifizierungsinstrument (siehe Nummer 2.2) vor dem 
Zugriff anderer Personen sicher zu verwahren.

Denn jede andere Person, die im Besitz des 
Authentifizierungsinstruments ist, kann in Verbindung mit dem 
dazugehörigen personalisierten Sicherheitsmerkmal das Online-
Banking-Verfahren missbräuchlich nutzen.

(2) Insbesondere ist Folgendes zum Schutz des personalisierten 
Sicherheitsmerkmals sowie des Authentifizierungsinstruments zu 
beachten:

— Das personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht elektronisch 
gespeichert werden (zum Beispiel im Kundensystem).

— Bei Eingabe des personalisierten Sicherheitsmerkmals ist 
sicherzustellen, dass andere Personen dieses nicht ausspähen 
können.

— Das personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb der 
gesondert mitgeteilten BKM-Onlinebanking-Seite eingegeben 
werden (zum Beispiel nicht auf Online-Händlerseiten).

— Das personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb des 
Online-Banking-Verfahrens weitergegeben werden, also 
beispielsweise nicht per E-Mail.

— Die PIN darf nicht zusammen mit dem 
Authentifizierungsinstrument verwahrt werden.

— Der Teilnehmer darf zur Autorisierung zum Beispiel eines 
Auftrags, der Aufhebung einer Sperre oder zur Freischaltung 
eines neuen TAN-Generators nicht mehr als eine TAN 
verwenden.

6.3. Sicherheit des Kundensystems

Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Internetseite 
der BKM zum Online-Banking, insbesondere die Maßnahmen zum 
Schutz der eingesetzten Hard- und Software (Kundensystem), 
beachten.

6.4. Kontrolle der Auftragsdaten mit von der BKM angezeigten Daten

Soweit die BKM dem Teilnehmer Daten aus seinem Online-Banking-
Auftrag (zum Beispiel Betrag, Kontonummer des 
Zahlungsempfängers) im Kundensystem oder über ein anderes Gerät 
des Teilnehmers zur Bestätigung anzeigt, ist der Teilnehmer 
verpflichtet, vor der Bestätigung die Übereinstimmung der 
angezeigten Daten mit den für die Transaktion vorgesehenen Daten 
zu prüfen.

7. Anzeige- und Unterrichtungspflichten

7.1. Sperranzeige

(1) Stellt der Teilnehmer

— den Verlust oder den Diebstahl des 
Authentifizierungsinstruments, die missbräuchliche Verwendung 
oder

— die sonstige nicht autorisierte Nutzung seines Authentifizierungs-
instruments oder seines persönlichen Sicherheitsmerkmals fest, 
muss der Teilnehmer die BKM hierüber unverzüglich unterrichten 
(Sperranzeige).

(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich 
bei der Polizei zur Anzeige zu bringen.

(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht, dass eine andere Person 
unberechtigt
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— den Besitz an seinem Authentifizierungsinstrument oder die 
Kenntnis seines personalisierten Sicherheitsmerkmals erlangt hat 
oder

— das Authentifizierungsinstrument oder das personalisierte 
Sicherheitsmerkmal verwendet, muss er ebenfalls eine 
Sperranzeige abgeben.

7.2. Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte 
Aufträge

Der Kontoinhaber hat die BKM unverzüglich nach Feststellung eines 
nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu 
unterrichten.

8. Nutzungssperre

8.1. Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers

Die BKM sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im 
Fall der Sperranzeige nach Nummer 7.1.

— den Online-Banking-Zugang für ihn oder alle Teilnehmer oder

— sein Authentifizierungsinstrument.

8.2. Sperre auf Veranlassung der BKM

(1) Die BKM darf den Online-Banking-Zugang für einen Teilnehmer 
sperren, wenn

— sie berechtigt ist, den Online-Banking-Vertrag aus wichtigem 
Grund zu kündigen,

— sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des 
Authentifizierungsinstruments oder des personalisierten 
Sicherheitsmerkmals dies rechtfertigen oder

— der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen 
Verwendung des Authentifizierungsinstruments besteht.

(2) Die BKM wird den Kontoinhaber unter Angabe der hierfür 
maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich 
nach der Sperre unterrichten.

8.3. Aufhebung der Sperre

Die BKM wird eine Sperre aufheben oder das personalisierte 
Sicherheitsmerkmal beziehungsweise das 
Authentifizierungsinstrument austauschen, wenn die Gründe für die 
Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den 
Kontoinhaber unverzüglich.

9. Haftung

9.1. Haftung bei einer nicht autorisierten Online-Banking-Verfügung 
und einer nicht oder fehlerhaft ausgeführten Online-Banking-
Verfügung

Der Kunde haftet für alle Schäden, die er durch unsachgemäße und 
missbräuchliche Verwendung des von ihm festgelegten und der BKM 
als verbindlich mitgeteilten personalisierten Sicherheitsmerkmale 
oder des Authentifizierungsinstruments bzw. die Nichtbeachtung 
dieser Bedingungen verschuldet hat oder die daraus entstehen, dass 
ein unberechtigter Dritter durch ihn von dem Sicherheitsmerkmal 
oder den Authentifizierungs-Instrumenten Kenntnis erlangt hat. Die 
Haftung des Kunden entfällt für alle Schäden, die entstehen, 
nachdem der Kunde die BKM davon benachrichtigt hat, dass ein 
Dritter Kenntnis von dem Sicherheitsmerkmal oder den 
Authentifizierungs-Instrumenten erhalten hat oder ein 
entsprechender Verdacht besteht. Ab diesem Zeitpunkt übernimmt 
die BKM die durch unsachgemäße oder missbräuchliche Verwendung 
des Sicherheitsmerkmals oder der Authentifizierungs-Instrumente 
entstehenden Schäden. Bei Schäden aus Übermittlungsfehlern, 
Missverständnissen und Irrtümern bei der Abwicklung des Online-
Banking haftet die BKM nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz und 
nur in dem Maße, wie sie im Verhältnis zu anderen Ursachen an der 
Entstehung des Schadens mitgewirkt hat. In jedem Falle einer 
Haftung der BKM ist diese auf die für die BKM vorhersehbaren 
typischen Schäden sowie auf den Ersatz des unmittelbaren Schadens 
unter Ausschluss einer Haftung für Folgeschäden, insbesondere 
entgangenen Gewinn, begrenzt.

9.2. Haftung des Kontoinhabers bei missbräuchlicher Nutzung seines 
Authentifizierungsinstruments

9.2.1. Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte 
Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige

(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige 
auf der Nutzung eines verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst 
abhanden gekommenen Authentifizierungsinstruments, haftet der 
Kontoinhaber für den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis 

zu einem Betrag von 150,- Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob 
den Teilnehmer an dem Verlust, Diebstahl oder sonstigen 
Abhandenkommen des Authentifizierungsinstruments ein 
Verschulden trifft.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten 
Zahlungsvorgängen aufgrund einer missbräuchlichen Verwendung 
eines Authentifizierungsinstruments, ohne dass dieses 
verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst abhanden gekommenen 
ist, haftet der Kontoinhaber für den der BKM hierdurch entstehenden 
Schaden bis zu einem Betrag von 150,- Euro, wenn der Teilnehmer 
seine Pflicht zur sicheren Aufbewahrung der personalisierten 
Sicherheitsmerkmale schuldhaft verletzt hat.

(3) Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, haftet er für Schäden 
aufgrund von nicht autorisierten Zahlungsvorgängen über die 
Haftungsgrenze von 150,- Euro nach Absatz 1 und 2 hinaus, wenn 
der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine Anzeige- und 
Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen verstoßen hat.

(4) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den 
Absätzen 1, 2 und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die 
Sperranzeige nach Nummer 8.1 nicht angeben konnte, weil die BKM 
nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige 
sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.

(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten 
Zahlungsvorgängen und hat der Teilnehmer seine Sorgfaltspflichten 
nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den 
hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe 
Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann insbesondere vorliegen, wenn er

— den Verlust oder Diebstahl des Authentifizierungsinstruments 
oder die missbräuchliche Nutzung des 
Authentifizierungsinstruments oder des personalisierten 
Sicherheitsmerkmals der BKM nicht unverzüglich anzeigt, 
nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (siehe Nummer 7.1 
Absatz 1),

— das personalisierte Sicherheitsmerkmal im Kundensystem 
gespeichert hat (siehe Nummer 6.2 Absatz 2 1. Spiegelstrich),

— das personalisierte Sicherheitsmerkmal einer anderen Person 
mitgeteilt hat und der Missbrauch dadurch verursacht wurde 
(siehe Nummer 6.2 Absatz 1 2. Spiegelstrich),

— das personalisierte Sicherheitsmerkmal erkennbar außerhalb der 
gesondert vereinbarten Internetseiten eingegeben hat (siehe 
Nummer 6.2 Absatz 2 3. Spiegelstrich),

— das personalisierte Sicherheitsmerkmal außerhalb des Online-
Banking-Verfahrens, beispielsweise per E-Mail, weitergegeben 
hat (siehe Nummer 6.2. Absatz 2 4. Spiegelstrich),

— das personalisierte Sicherheitsmerkmal auf dem 
Authentifizierungsinstrument vermerkt oder zusammen mit 
diesem verwahrt hat (siehe Nummer 6.2 Absatz 2 5. 
Spiegelstrich),

— mehr als eine TAN zur Autorisierung eines Auftrags verwendet 
hat (siehe Nummer 6.2 Absatz 2 6. Spiegelstrich).

(6) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der 
Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils 
auf den vereinbarten Verfügungsrahmen.

9.2.2. Haftung der BKM ab der Sperranzeige

Sobald die BKM eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, 
übernimmt sie alle danach durch nicht autorisierte Online-Banking-
Verfügungen entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn der 
Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

9.2.3. Haftungsausschluss

Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und 
unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich 
auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen 
trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten 
vermieden werden können.
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